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1 Name und Zweck

1.1 Unter dem Namen «Volkshochschule Rorschach», nachstehend VHR genannt, 
besteht ein Verein im Sinne von Art. 60ff. des ZGB.

1.2  Die VHR bezweckt die Förderung der Jugendlichen- und Erwachsenenbildung 
durch Kurse, Vorträge, Führungen und weitere Veranstaltungen.

1.3 Die VHR ist parteipolitisch unabhängig und konfessionell neutral.

2 Mitgliedschaft

2.1 Kollektivmitglieder sind
– Politische Gemeinden
– Schulgemeinden
– Ortsbürgergemeinden
– Ortsgemeinden

2.1.1 Über die Aufnahme weiterer Kollektivmitglieder entscheidet die Delegierten
versammlung.

2.1.2 Der Austritt aus der VHR ist auf Ende des Vereinsjahres unter Einhaltung einer  
einjährigen Kündigungsfrist möglich.

2.2 Gönnermitglieder und Sponsoren ohne Stimmrecht sind
juristische und natürliche Personen. Sie werden im Kursprogramm genannt.  
Der Jahresbeitrag beträgt mindestens CHF 100.

2.3 Einzelmitglieder ohne Stimmrecht sind
volljährige Personen. Der Vorstand legt den Jahresbeitrag fest. Die Einzelmitglied
schaft berechtigt zur Kursgeldermässigung.



3  Organisation

3.1 Die Organe der VHR sind
– Delegiertenversammlung
– Vorstand
– Geschäftsleitung
– Rechnungsrevisoren

3.2 Die Delegiertenversammlung setzt sich zusammen aus

– je einem Delegierten der Kollektivmitglieder (mit Stimmrecht)
– Einzelmitglieder (ohne Stimmrecht)
– Gönnermitglieder (ohne Stimmrecht)
– Mitglieder des Vorstandes (mit Stimmrecht)
– Rechnungsrevisoren (ohne Stimmrecht)
– MitarbeiterInnen (ohne Stimmrecht)
Die DV wird durch den Vorstand mindestens einmal pro Jahr einberufen und  
zudem, wenn mindestens ein Fünftel der Delegierten es verlangt. Die Einladung hat 
spätestens drei Wochen vorher zu erfolgen.
Die DV ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden und  
entscheidet in der Regel nach einfachem Mehr. Die Abstimmungen und Wahlen 
erfolgen in der Regel offen.
Es kann nur über Geschäfte abgestimmt werden, die in der Einladung angekündigt 
wurden.

Traktanden:
– Jahresbericht
– Jahresrechnung
– Revisorenbericht
– Budget
– Wahlen (Präsidium und Mitglieder des Vorstandes)
–  Anträge: (Diese müssen spätestens zwei Wochen schriftlich vor der DV  

eingereicht werden)
– Verschiedenes und allgemeine Umfrage

3.3 Die Amtsdauer des Vorstandes und der Revisoren beträgt vier Jahre.

3.4 Der Vorstand besteht aus fünf bis neun Mitgliedern. Er ist für die Erfüllung 
der Ziele der VHR verantwortlich und vertritt die VHR nach aussen.  
Ausserdem hat er folgende Aufgaben zu erfüllen: 
– Wahl der Geschäftsleitung und Zuweisung der Ressortverantwortlichen
– Genehmigung und Publizierung des Kursprogramms
– Ausarbeitung der Jahresrechnung und des Budgets

3.5  Die Geschäftsleitung ist für die Planung der unter Art. 1.2 genannten  
Angebote verantwortlich.



3.6  Die Rechnungsrevisoren prüfen die Jahresrechnung:
Sie erstatten zuhanden der Delegiertenversammlung Bericht und stellen ihr über 
die Jahresrechnung Antrag.

3.7 Das Vereins- und Rechnungsjahr stimmen mit dem Kalenderjahr überein.

4  Finanzen

4.1  Einnahmen der VHR:
 Jahresbeiträge der Kollektivmitglieder
 Einnahmen aus den Angeboten
 Jahresbeiträge der Gönnermitglieder und Sponsoren
 Jahresbeiträge der Einzelmitglieder
 Freiwillige Beiträge
 Sponsorenbeiträge

4.2 Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet das Vereinsvermögen.

4.3 Nach aussen wird der Verein durch den Vorstand vertreten. Der Vorstand 
regelt die Zeichnungsberechtigungen.

5 Schlussbestimmungen

5.1 Statutenänderungen oder der Beschluss der Auflösung der VHR bedürfen 
einer Zweidrittel-Mehrheit der Delegiertenversammlung.

5.2 Bei einer Auflösung wird das Vermögen einer durch den Vorstand zu  
bestimmende Organisation zugesprochen zwecks späterer Neugründung 
einer Bildungsinstitution.

5.3 Diese Statuten sind an der Delegiertenversammlung vom 19. März 2024  
genehmigt worden. Sie treten sofort in Kraft.

Für die Volkshochschule Rorschach

Präsident Geschäftsleitung
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